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Projektgruppe „Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge

einschließlich der Lehrerbildung an der Universität Bielefeld“

- Abschlussbericht -

Die im Frühjahr 2008 auf Initiative des Rektors der Universität Bielefeld eingesetzte Projektgruppe „Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge einschließlich der Lehrerbildung an der Universität Bielefeld“ legt hiermit ihren einvernehmlich beschlossenen Abschlussbericht vor. Sie verbindet damit die Bitte und Hoffnung, dass ihre darin unterbreiteten Vorschläge insbesondere von den Fakultäten als Leitlinien für anstehende Neukonzeptionen von Studiengängen aufgenommen werden.

1
Einleitung

1.1
Einsetzung und Aufgabenstellung

Die Universität Bielefeld hat die Umstellung ihres Studienangebots auf eine konsekutive Studienstruktur frühzeitig und flächendeckend vorgenommen. Sie verfügt damit über inzwischen mehrjährige Erfahrungen mit diesen veränderten Studienstrukturen.

Vor diesem Hintergrund ist im Frühjahr 2008 auf Initiative des Rektors der Universität Bielefeld die Projektgruppe „Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge einschließlich der Lehrerbildung an der Universität Bielefeld“ eingesetzt worden. Ihrer Einsetzung liegt die Annahme zugrunde, dass sich in der - grundsätzlich für richtig und erfolgreich gehaltenen - Umsetzung der neuen BA/MA-Strukturen eine Reihe von Problemfeldern und Schwachstellen gezeigt hat; als solche möglichen Problemfelder wurden u.a. benannt:

- der hohe Präsenzanteil am Workload der Studierenden;

- die hohe Anzahl an Prüfungen, insbesondere an Klausuren pro Semester;

- der hohe Korrekturaufwand, nicht zuletzt auch für den Mittelbau;

- die sog. Verschulung des Studiums;

- die unzureichende Erreichung des Ziels der Studienzeitverkürzung.

Die Projektgruppe erhielt den Auftrag, diesen vermuteten Problemfelder unter Auswertung der Erfahrungen mit dem Bielefelder BA/MA-Studienmodell nachzugehen und Vorschläge für eine Weiterentwicklung dieses Konzepts zu entwickeln.

1.2
Zusammensetzung der Projektgruppe

Der Projektgruppe gehörten an: Prof. Dr. Sabine Andresen; Katharina Bolgen; Lisa Brockerhoff; Dr. Andrea Frank; Prof. Dr. Bärbel Fromme; Lars Gußen; Prof. Dr. Johannes Hellermann (als Vorsitzender); Prof. Dr. Kai Kauffmann; Dr. Ulrich Körber; Prof. Dr. Franz Kummert; Volker Möhle; Prof. Dr. Mechtild Oechsle-Grauvogel; Prof. Dr. Petra Scherer; Mira Schneider, Dr. Georg Stammler; Lisa Waimann, Prof. Dr. Elke Wild.

1.3
Verlauf und Ergebnis der Beratungen

Die Projektgruppe hat sich in ihrer ersten Sitzung am 23. April 2008 konstituiert und danach insgesamt elf Sitzungen im Plenum abgehalten. Außerdem haben sich einzelne Untergruppen gebildet, die sich bestimmten Einzelfragen näher gewidmet und insoweit Vorarbeiten geleistet haben.

Die Arbeit der Projektgruppe ist erschwert und verzögert worden durch die zeitlich etwa parallel laufenden Beratungen über ein neues Lehrerausbildungsgesetz (LABG), von dem - wie sich heute nach seinem Erlass bestätigt - erhebliche Auswirkungen auf das polyvalent angelegte Studienangebot der Universität Bielefeld insgesamt zu erwarten gewesen sind. Die Projektgruppe hat sich zunächst im August 2008, nach der Vorlage des Regierungsentwurfs eines neuen LABG, in Sonderterminen mit den möglichen Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge an der Universität Bielefeld befasst. Da zu dieser Zeit der Gesetzentwurf politisch stark umstritten und die endgültige Gestalt des neuen LABG kaum absehbar war, hat sie im Folgenden jedoch - notgedrungen - beschlossen, ihre Beratungen ohne Rücksicht auf ein künftiges neues LABG fortzuführen.

Den vorliegenden Bericht hat die Projektgruppe einvernehmlich als Schlussdokument beschlossen. Er fällt in eine Zeit, in der an der Universität Bielefeld eine breitere Diskussion über die Reform der BA/MA-Studiengänge, u.a. in studentischen Arbeitsgemeinschaften und zwischen diesen Arbeitsgemeinschaften und dem Rektorat stattfindet. Die Projektgruppe begrüßt diesen weiter gefassten Diskussionsprozess und versteht ihren Abschlussbericht als einen weiteren Beitrag hierzu. Sie verbindet mit seiner Vorlage die Bitte und die Hoffnung, dass ihre in diesem Bericht unterbreiteten Vorschläge insbesondere von den Fakultäten als Leitlinien für anstehende Neukonzeptionen von Studiengängen aufgenommen werden.

2
Konkretisierung und Eingrenzung der Aufgabenstellung

Die Projektgruppe hat sich in ihren Beratungen ganz bewusst darauf verständigt, einige Studienstrukturvorgaben als Randbedingungen ihrer Arbeit und als Begrenzung ihres Arbeitsauftrags zu akzeptieren und zugrunde zu legen.

2.1
Kernfach-/Nebenfachstruktur

Die Projektgruppe hat zunächst die im Bielefelder Modell des konsekutiven Studiums vorgesehene Kernfach-/Nebenfachstruktur nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern ihren Überlegungen zugrunde gelegt.

2.2
Dauer von Bachelor und Master

Die Projektgruppe hat die zeitliche Strukturierung des konsekutiven Studiums in einen 6-semestrigen Bachelor- und einen 4-semestrigen Master-Studiengang zugrunde gelegt. Diese zeitliche Strukturierung wird durch das neue LABG für lehramtsorientierte Studienangebote festgeschrieben und damit zugleich auch für das sonstige bzw. gesamte konsekutive Studienangebot maßgeblich, um am Konzept eines polyvalenten Studienangebots im Bachelor festhalten will.

2.3
Neues LABG

Schließlich hat die Projektgruppe davon abgesehen, die Einwirkungen des neuen LABG auf das Studienangebot der Universität Bielefeld im Einzelnen in ihre Betrachtungen einzubeziehen. Die – ihrerseits zeitlich drängende – Aufgabe, die Umsetzung des neuen LABG vorzubereiten, ist maßgeblich in die Verantwortung anderer Gremien und Stellen, insbesondere des Rektorats, der zentralen Verwaltung, des Zentrums für Lehrerbildung sowie des Koordinationsausschusses Lehrerbildung gelegt worden. Die Projektgruppe hat sich folgerichtig vorgenommen, ihrerseits Vorschläge zur Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge vorzulegen, die von den Vorgaben des LABG unabhängig sind und sich hierzu neutral verhalten.

3
Leitbild der Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge

In der aktuellen Diskussion um die konsekutive Studienstruktur und deren Reformbedürftigkeit spielt der Vorwurf der „Verschulung“ des Studiums eine zentrale Rolle. Dieser Vorwurf ist ernst zu nehmen. Er richtet sich jedoch – anders als es in der Diskussion mitunter scheint – nach Auffassung der Projektgruppe nicht notwendig gegen die konsekutive Studienstruktur als solche und insgesamt, sondern zielt auf ihre je spezifische Ausgestaltung. Insofern sind die einzelnen Hochschulen, in deren Autonomie die Ausgestaltung der einzelnen BA- und MA-Studiengänge weithin liegt, primärer Adressat. Für die Universität Bielefeld muss – darüber bestand in der Projektgruppe unter allen Mitgliedern ein großes Einverständnis – gelten, dass sie in der Weiterentwicklung ihrer BA/MA-Studiengänge ggf. bestehenden Verschulungstendenzen entgegenwirken und ihnen das Leitbild eines wissenschaftlich-akademischen Charakters des Studiums entgegensetzen muss; die Projektgruppe hat dieses Leitbild ausdrücklich zur Grundlage ihrer weiteren Überlegungen gemacht.

Sie befindet sich insoweit in vollständiger Übereinstimmung mit der parallel eingesetzten und arbeitenden Projektgruppe „Qualität von Studium und Lehre“. Sie schließt sich ausdrücklich den grundsätzlichen Überlegungen an, die diese Projektgruppe in ihrem Schlussbericht (S. 2, unter 1.1) formuliert hat:

„Leitvorstellung für die Lehre an der Universität Bielefeld ist der wissenschaftlich-akademische Charakter des Studiums, der ein breites Spektrum an Qualifizierungen vermittelt. Mit dieser Leitvorstellung verbindet die Universität Bielefeld explizit

(1)
das Ziel der Einführung in disziplinenspezifische und disziplinenübergreifende Formen wissenschaftlichen Arbeitens,

(2)
das Ziel der Persönlichkeitsbildung und

(3)
das Ziel der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten, sowohl in Studiengängen, die das Ziel der Befähigung zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit verfolgen, als auch in Studiengängen, die eine wissenschaftliche Qualifikation für berufliche Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft vermitteln (z.B. für das Lehramt, das Rechtswesen, das Gesundheitswesen).

Organisation, Studienstrukturen und Ressourcen richten sich an diesen Zielen aus. Das spezifische Bildungs- und Ausbildungsverständnis der Universität Bielefeld liegt in der Komplementarität dieser drei Ziele, deren jeweilige Gewichtung in Studiengängen und in Studienabschnitten (BA, MA, Promotionsstudium) variieren kann.“
Es ist an den Fakultäten, die jeweilige Gewichtung kritisch zu überprüfen und transparent zu machen.

4
Einzelne Problemfelder und Vorschläge

Die Projektgruppe hat sich in der Anfangsphase ihrer Arbeit zunächst darum bemüht, die aus ihrer Sicht bei der Umstellung auf konsekutive Studienstrukturen aufgetretenen Probleme zu identifizieren. Nur einem Teil dieser Probleme in der Umsetzung der BA/MA-Studiengänge ist durch fakultätsübergreifende, universitätsweite Vorschläge zur Weiterentwicklung von Studiengangstrukturen zu begegnen. Manche Probleme sind auf anderer, etwa administrativ-organisatorischer Ebene zu bewältigen, andere müssen von den Fakultäten und Fächern bei der Ausgestaltung der jeweils einzelnen Studiengänge nach Möglichkeit abgearbeitet werden. Die Projektgruppe hat sich darauf beschränkt, für einzelne Problemfelder, die ihr einerseits besonders dringlich und andererseits übergreifenden Lösungsansätzen im Rahmen ihrer Aufgabenstellung zugänglich scheinen, Vorschläge zu erarbeiten und für die anstehende Weiterentwicklung der BA/MA-Studiengänge an der Universität Bielefeld zu unterbreiten.

4.1
Übergang Schule – BA

Einen ersten Ansatzpunkt sieht die Projektgruppe in der Phase des Übergangs von der Schule in einen BA-Studiengang. Jenseits allgemeiner, unverbindlicher Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler bzw. Studieninteressierte, wie sie in vielfältiger Form bereits vorgehalten werden, ist hier der Einsatz von Eignungstests (unterschiedlicher Art und Bedeutung) im Rahmen bestimmter BA-Studiengänge in Betracht zu ziehen. Mit Blick auf die einzelnen Studierenden können solche Eignungstests möglicherweise dazu beitragen, durch eine informiertere bzw. besser gesteuerte Wahl des BA-Studiengangs die Abbrecherquoten zu senken und den Studienerfolg zu steigern. Das kann die Qualität des Studien- und Lehrangebots insgesamt erhöhen. Damit könnten solche Eignungstests schließlich auch ein Instrument zur Gewinnung besonders geeigneter Studierender sein, was insbesondere mit Blick auf den mittelfristig zu erwartenden Wettbewerb der Universitäten um eine hinreichende Zahl qualifizierter Studierender bedeutsam werden kann. Im einzelnen erscheint mit Rücksicht auf rechtliche Vorgaben und aus Sachgründen eine differenzierte Beurteilung geboten.

4.1.1
Auswahlverfahren bei NC-Fächern

Das neue Hochschulzulassungsrecht des Landes hat für Auswahlverfahren als Instrument bei der Zulassung zu NC-Fächern einen größeren Anwendungsbereich eröffnet. Danach gilt nunmehr für sämtliche NC-Fächer, dass 60 % der Studienplätze durch ein Hochschulauswahlverfahren vergeben werden können; allerdings muss im Rahmen dieses Auswahlverfahrens der Abiturnote wieder ein maßgeblicher Einfluss eingeräumt werden. Das Land, namentlich das Wissenschaftsministerium hat mit dieser Rechtsänderung die Erwartung verknüpft, dass die Universitäten von dem Instrument des Hochschulauswahlverfahrens in NC-Fächern verstärkt Gebrauch machen.

Die Projektgruppe begrüßt zwar die sich ausweitenden Handlungsoptionen bei der Rekrutierung und Auswahl Studierender. Unter den gegebenen finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen steht sie einem flächendeckenden Einsatz spezifischer Auswahlverfahren jedoch eher zurückhaltend gegenüber. Es ist hinreichend empirisch belegt, dass (allein) fächerspezifische Tests, sofern sie gängige teststatistische Gütekriterien aufweisen, auch über die Abiturnote hinaus einen eigenständigen Beitrag zur Vorhersage des Studienerfolgs leisten. Der mit der fortlaufenden Entwicklung von äquivalenten Testaufgaben und mit der Sicherstellung fairer Durchführungs- und Auswertungsmodalitäten verbundene Aufwand ist jedoch so hoch, dass er allenfalls unter spezifischen Rahmenbedingungen (z.B. bei hohen Nachfrage und wenigen Studienplätzen).vertretbar erscheint Soweit einzelne Fächer sich gleichwohl dafür entscheiden, das Abschneiden bei obligatorischen Eignungstests als Auswahlkriterium bei Zulassungsentscheidungen in zulassungsbeschränkten Studiengängen vorzusehen, sollte die Durchführung dieser Eignungstests jedenfalls von einer regelmäßigen Kosten-Nutzen-Analyse und Evaluation begleitet sein.

4.1.2
Bestehen von Eignungstests als Zugangsvoraussetzung

Für die Einführung von Eignungstests, deren Bestehen Voraussetzung für den Zugang zu bestimmten Studiengängen ist, setzt das Hochschulrecht enge Grenzen. § 48 Abs. 5 HG lässt solche selektiven Eignungstests nur für bestimmte Studiengänge zum Nachweis einer studiengangsbezogenen Vorbildung bzw. künstlerischen oder sonstigen Eignung zu; außerdem erlaubt § 48 Abs. 8 HG in fremdsprachigen Studiengängen den Nachweis von Sprachkenntnissen zu verlangen. Von diesen rechtlich eröffneten Möglichkeiten wird auch in Bielefeld, z.B. für Sport- und Anglistik-Studiengänge, Gebrauch gemacht. Ein breiterer Einsatz dieses Instruments kommt jedoch nicht in Betracht.

4.1.3
Teilnahme an Eignungstests als Einschreibungsvoraussetzung

Es bleibt die Option, die (bloße) Teilnahme an Eignungstests als Einschreibungsvoraussetzung vorzusehen. § 49 Abs. 1 S. 2 HG, 3 3 Abs. 1 S. 2 Einschreibungsordnung lassen dies zu. Der Einsatz solcher self-assessment-Verfahren wird – auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Bielefelder Germanistik – grundsätzlich positiv beurteilt. Die Entwicklung solcher Verfahren setzt eine Verständigung der Lehrenden über zentrale Studieninhalte und ‑kompetenzen voraus und entsprechend dienen die Aufgaben den BewerberInnen als Orientierungshilfe. Self-assessments können auch dazu beitragen, dass nur „ernsthafte“ Bewerbungen. Dies wiederum hat zur Folge, dass organisatorische Schwierigkeiten bei der Studienplatzvergabe und im Studienbetrieb des ersten Semesters verringert werden und die anfänglichen Lehrveranstaltungen stärker auf die Eingangsvoraussetzungen abgestimmt werden können.

Ein wesentlicher Vorteil von self-assessments ist darin zu sehen, dass sie zu einer besseren Selbsteinschätzung der BewerberInnen in Bezug auf ihre fachspezifischen Kompetenzen beitragen können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass eine möglichst differenzierte und individualisierte Rückmeldung erfolgt und Beratungs- sowie Unterstützungsangebote existieren, damit unzulängliche Vorstellungen oder Kompetenzdefizite möglichst rasch korrigiert bzw. ausgeglichen werden können. 

Generell sollte bei der Ausgestaltung von Eignungstests darauf geachtet werden, dass der Aufwand für Studieninteressierte begrenzt bleibt und insbesondere weder eine soziale Selektion (über hohen Kostenaufwand) noch eine Benachteiligung ortsferner Interessenten befördert wird.

4.2
Studieneingangsphase

Die Projektgruppe ist der Auffassung, dass die Studieneingangsphase, d.h. namentlich das erste Studienjahr besondere Aufmerksamkeit verdient und eine besondere Ausgestaltung erfordert. Die Studienanfänger kommen mit bestimmten Vorerfahrungen, fachlichen Eingangsvoraussetzungen, Erwartungen, Motivationen, Interessen usw. in die ihnen neue, unbekannte Institution Universität und begegnen dort offenen Fragen bzw. neuen Problemen; diese reichen in der Regel von Themen der privaten Lebensgestaltung am Studienort über Fragen der sozialen Gestaltung und praktischen Organisation des Studierendenlebens bis hin zu Themen der methodischen und inhaltlich-konzeptionellen Anlage des eigenen Studiums. Die Studienengangsphase ist eine besonders prägende Phase im Studium, da hier nicht nur fachliche und methodische Grundlagen für das weitere Studium erworben, sondern vor allem auch Erwartungen und Lernhaltungen geprägt werden. Die nachfolgenden Empfehlungen der Projektgruppe basieren auf der Grundannahme, dass für ein erfolgreiches Studium – seinem wissenschaftlich-akademischen Charakter entsprechend – andere Erwartungen und Lernhaltungen erforderlich sind als für erfolgreiches Lernen in der Schule. Die Organisation der Studieneingangsphase muss dann der Anforderung genügen, den Studienanfängern und -anfängerinnen genügend Erfahrungen zu ermöglichen, die diese Differenz markieren und sie darin fordern und fördern, ihre bisher erwobenen Erwartungen und Lernhaltungen zu reflektieren und dem neuen Kontext angemessen weiterzuentwickeln. Ob die Studierenden auf Fragen dieser Art in den ersten Semestern taugliche Antworten finden können, hängt – ganz unabhängig von der jeweiligen fachlichen Ausrichtung - davon ab, wie das Bachelor-Studium insgesamt und wie im Einklang damit insbesondere seine Eingangsphase konzipiert ist.

4.2.1
Leitvorstellung des forschenden Lernens

Anknüpfend an die Empfehlungen der US-amerikanischen Boyer-Commission zum BA-Studium an Forschungsuniversitäten schlägt die Projektgruppe vor, allen Studierenden der Universität Bielefeld schon im ersten Studienjahr die Möglichkeit zu geben, „forschendes Lernen“ kennen zu lernen/zu erfahren. Dieses Paradigma des forschenden Lernens bietet sich für die Universität Bielefeld als eine forschungsintensive Hochschule, an der es hierfür in zahlreichen Fächern auch schon langjährige und vielfältige Erfahrung gibt, geradezu an. Unter forschendem Lernen werden dabei Arbeitsformen verstanden, in denen Studierende selbst Untersuchungen durchführen, d.h. Probleme definieren, Fragen stellen, Hypothesen bilden, recherchieren, Methoden wählen und anwenden, Ergebnisse produzieren, darstellen, diskutieren und reflektieren. Dies kann allein, in Gruppen oder eingebunden in umfangreichere Projekte geschehen. Wichtig ist, dass die Studierenden dabei den ergebnisoffenen, problemorientierten Charakter wissenschaftlichen Arbeitens erfahren, die Notwendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, und auch das Risiko, zu scheitern.

Um Studierende in eine entsprechende Lernhaltung einzuführen, sollte das erste Studienjahr Möglichkeiten bieten,

-
eigene Fragen zu generieren und eine forschende Haltung zu entwickeln, d.h. etwas herausfinden zu wollen, sich zu überlegen, wie man das tun kann, es zu tun und schließlich zu dokumentieren, was man getan hat;

-
dabei disziplinspezifische Formen der Themen- und Problemerschließung kennen zu lernen, selbst zu erproben und zu erfahren;

-
sich aktiv mit den Anforderungen ihrer Studienfächer auseinander zu setzen (und dabei die auch eigene Studienfachwahl zu überprüfen und ggf. zu revidieren);

-
studentische Lerngruppen zu bilden und Lernpartner und Freunde zu finden, was auch beinhaltet, dass den Studierenden ermöglicht wird, über die von der Universität vorgegebenen Strukturen (in zeitlicher und räumlicher Hinsicht) hinaus, einen lebensweltlich und studientechnisch annähernd optimalen Alltag gestalten zu können;

-
sich in die Kultur und den Habitus an der Universität einzuleben;

-
Studienroutinen kennen zu lernen und einzuüben;

-
die Universität ‚benutzen’ zu lernen (Bibliothek, HRZ , Beratungsangebote ...).

4.2.2
Folgerungen

Indem im ersten Studienjahr solche Möglichkeiten geboten werden, soll sowohl eine fachliche als auch eine überfachliche Basis gelegt werden, auf der der Kompetenzerwerb im weiteren Studienverlauf aufbauen kann.

Eine erste Voraussetzung hierfür ist die Gewährung des nötigen Freiraums. Deshalb sollten in der Studieneingangsphase Leistungsnachweise bevorzugt unbenotet sein, jedoch ein Feedback an die Studierenden obligatorisch sein.

Weiter wird konkret vorgeschlagen, in jedem Studiengang/ (mindestens) eine Veranstaltung vorzusehen, die geeignet ist, den Einstieg in forschendes Lernen erfahrbar zu machen. Diese erfüllt idealerweise folgende Merkmale:

-
ein (für den Lehrenden aktuelles) fachliches Thema, das Studierende einlädt, sich mit spannenden, schönen oder wichtigen Problemen auseinander zu setzen;

-
Aufgabenstellungen, die Studierende in ihrer Kreativität fördern;
-
eine max. Teilnehmerzahl von 20;

-
eine geeignete Organisationsform: zumindest teilweise als Blockveranstaltung, im Interesse einer intensiveren gemeinsamen Beschäftigung mit Themen;

-
ein Workload, der den Anforderungen selbstständigen Arbeitens gerecht wird;

-
eine intensive Begleitung, Betreuung und Rückmeldung jenseits der Präsenzzeiten.

Die Mehrheit der Mitglieder der Projektgruppe spricht sich dafür aus, dass eine solche Lehrveranstaltung für alle Studierenden verpflichtend sein sollte. In jedem Fall muss, um solche Veranstaltungen (weiter) zu entwickeln, entsprechend zu priorisieren und ihnen den nötigen Raum in den Curricula zu geben, sichergestellt werden, dass

-
in den Fächern eine Verständigung darüber stattfindet, was – und vor allem: wie – die Studierenden im Bachelor lernen sollen und wie sie in der Studieneingangsphase in dieses Lernen eingeführt werden können;

-
die Studieneingangsphase inhaltlich entschlackt wird, um in intensiver Auseinandersetzung mit exemplarischen Fragestellungen disziplinäre Formen der Erkenntnisgewinnung erfahrbar zu machen;

-
die Zeit während und jenseits der Präsenzphasen anders eingeteilt wird, so dass angeleitetes bzw. workshopartiges Arbeiten möglich wird und die Präsenzphasen eher der Begleitung von Lernprozessen und der Diskussion von Erkenntnissen – und weniger der Wissensvermittlung – dienen;

-
Studierende durch Beispiel und Rückmeldung an der Universität an angemessene kommunikative Umgangsformen und Verbindlichkeiten herangeführt werden (Sachorientierung, Höflichkeit und Kollegialität in der Kommunikation, Zuverlässigkeit beim Abliefern von Arbeiten, Pünktlichkeit etc.);

-
ein intensiverer Kontakt und Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden ermöglicht wird, durch Arbeit in kleinen Gruppen, auch durch Schaffung räumlicher und zeitlicher Voraussetzungen für Interaktionen zwischen den Studierenden und auch zwischen Lehrenden und Studierenden in geselligerem und persönlicherem Rahmen;

-
die Fächer sich über Anforderungen und Standards für die Beiträge und Leistungen von Studierenden im Rahmen forschender Lernaktivitäten verständigen;

-
den Lehrenden durch angemessene Berücksichtigung im Deputat die zeitlichen Möglichkeiten gegeben werden, eine solche betreuungsintensive Veranstaltung durchzuführen.

4.3
Studiengangstruktur und Prüfungsgestaltung

Auch jenseits der Studieneingangsphase sieht die Projektgruppe Bedarf an einer Überprüfung und Weiterentwicklung der Studiengangstruktur und der Prüfungsgestaltung in den BA- und MA-Studiengängen. Sie sieht gegenwärtig Schwachstellen etwa in der insgesamt hohen Workload-Belastung insbesondere während der Vorlesungszeiten, dem zu hohen Anteil an Präsenzzeiten, zu geringen Anteilen von Übungsveranstaltungen, einer der akademischen Lehr-/Lernkultur abträglichen Durchsetzung und Überprüfung der regelmäßigen und aktiven Teilnahme und einer Vielzahl kleinteiliger und einförmiger studienbegleitender Prüfungen, die u.a. zu erheblichen zeitlichen Koordinationsproblemen, zu einer übermäßigen Prüfungsakkumulation am Semesterende und zu einer mehr auf Faktenwissen als auf Kompetenzen orientierten Überprüfung führen. 

4.3.1
Modularisierung/Kompetenzorientierung als zentraler Ansatzpunkt

Als Dreh- und Angelpunkt für die gebotene Überprüfung und Weiterentwicklung sieht die Projektgruppe die sachgerechte, kompetenzorientierte Modularisierung in den BA/MA-Studiengängen.

Es besteht der Eindruck, dass die Module bei der erstmaligen Umstellung auf BA/MA-Studiengänge nicht selten – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – ausgehend von vorhandenen einzelnen Lehrveranstaltungen, diese zusammenfassend gebildet worden sind. Dies würde erklären, warum vielfach diese Einzelveranstaltungen mit ihren fachlichen Inhalten als der eigentliche Bezugspunkt für die Studieninhalte und auch für die studienbegleitenden Prüfungen erscheinen.

Geboten erscheint hingegen eine Modularisierung, die die jeweils im Studiengang zu vermittelnden bzw. zu erwerbenden Kompetenzen zum Ausgangspunkt nimmt und diese auf die einzelnen Module sinnvoll verteilt. Von hier aus können sich Lösungen für viele der oben aufgezeigten (und weitere) Probleme der heutigen BA/MA-Studiengänge auftun: Eine kompetenzorientierte Modulbildung erlaubt die Abwendung von einer Vermittlung akkumulierter Wissensbestände und die Hinwendung zur Vermittlung von Kompetenzen, die auf dem Erwerb bestimmten Wissens und Könnens, bestimmter Haltungen, Erwartungen sowie Reflexionsfähigkeiten beruhen; durch die Kombination von unterschiedlichen Lehr-/Lernformaten (mit ausreichenden Übungsanteilen, Selbststudiumsanteilen etc.) in einem Modul kann der Übergang von einer Vielzahl lehrveranstaltungsbezogener Einzelleistungen hin zu modulbezogenen Prüfungen gelingen.

Bei der Studiengangsplanung sollte dann weiter, soweit vertretbar, auf formale Modulvoraussetzungen, die die Zulassung zur Teilnahme von der erfolgreichen Teilnahme an anderen Modulen abhängig machen, verzichtet werden. Dies entspricht dem Leitbild eines in akademischer Freiheit zu absolvierenden Studiums und ermöglicht individuellere Studienplanungen.

4.3.2
Einzelne Aspekte

Hiervon ausgehend macht die Projektgruppe die nachfolgenden konkreteren Vorschläge.

4.3.2.1
Anforderungen an aktive und regelmäßige Teilnahme

Die verbreitete, routinemäßige Überprüfung der aktiven Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen mittels Anwesenheitslisten erscheint mit einer akademischen Lehr-/Lernkultur unvereinbar; zur akademischen Tradition der Freiheit der Lehre gehört grundsätzlich auch die Freiheit der Studierenden zur Entscheidung darüber, in welcher Form sie sich die zu überprüfenden Kompetenzen aneignen wollen, weshalb eine Überprüfung der physischen Anwesenheit in der Regel nicht angebracht ist. Teilnehmerlisten hält die Projektgruppe zur Überprüfung der aktiven Teilnahme grundsätzlich für ungeeignet; sie schlägt vor, dass sie in der Regel nicht geführt werden. Für bestimmte Lehrveranstaltungen können wegen ihrer besonderen Eigenart Abweichungen von dieser Regel geboten sein. Für solche Ausnahmen sollte jedoch eine Begründungspflicht gegenüber Studierenden und Lehrkommissionen bestehen.

In diesem Zusammenhang wird angeregt, Lehrangebote mit Übungscharakter (also „Übungsblätter“, wie sie in den Naturwissenschaften geläufig sind, oder kleine Referate, Essays etc., wie in den Geistes- und Sozialwissenschaften bekannt) verstärkt anzubieten und in der Regel auf Modulebene zu verankern. Die Beteiligung daran kann ggf. die aktive Teilnahme nachweisen; sie können u.U. auch als Portfolio Leistungsnachweise ergänzen oder ersetzen. Wenn ein – obligatorisch vorzusehendes – Feedback an die Studierenden erfolgt, sind sie auch in der Sache ein hilfreiches Instrument.

4.3.2.2
Präsenzzeiten und Selbststudium

Die Projektgruppe teilt ausdrücklich die Auffassung der Projektgruppe „Qualität von Studium und Lehre“, dass der Anteil der Präsenzzeit am Workload pro Semester von den Fakultäten nach Maßgabe der jeweiligen fachlichen Bedingungen so begrenzt werden soll, dass ein hinreichender, wesentlicher Teil des Studiums dem Selbststudium vorbehalten bleibt. Selbststudium ist für die angestrebte vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalten und für den Erwerb wissenschaftlicher Handlungs- und Problemlösungskompetenz unverzichtbar. Dabei ist eine angemessene Anleitung zum und Begleitung von Selbststudium sowie eine Verzahnung von Präsenz- und Selbststudium anzustreben.

4.3.2.3
Modulprüfungen/Einzelleistungen

Grundlegendes Ziel muss es sein, die Prüfungslast von Studierenden wie Lehrenden durch zu viele kleinteilige Prüfungen zu vermindern, dabei freilich zugleich einen überschaubaren Prüfungsumfang im Auge zu behalten.

Eine Reduktion der Einzelleistungsnachweise ergibt sich mit gewisser Zwangsläufigkeit aus den Überlegungen zur Modularisierung. Sie haben zur Folge, dass nicht jede einzelne Lehrveranstaltung geprüft wird bzw. werden muss, die Kompetenzüberprüfung sich vielmehr mit erhöhtem Tiefgang auf das Modul insgesamt bzw. auf einzelne Gebiete/Lehrveranstaltungen eines Moduls zu beziehen hat. Um dieses Ziel zu erreichen, erscheint es angeraten, sich entweder auf eine strikte Vorgabe für die höchstzulässige Anzahl von Prüfungen (bzw. abprüfbaren Leistungspunkten) pro Zeiteinheit zu verständigen und diese in Rahmenordnungen bzw. Fachspezifischen Bestimmungen festzulegen oder – wenn dies mit Rücksicht auf unterschiedliche Fächerkulturen und die Vielzahl möglicher Fächerkombinationen überkomplex erscheint –  zumindest von den Fächern den Nachweis einzufordern, dass für die bei häufigen Fächerkombinationen zu erbringenden Leistungsnachweise angemessene Vorbereitungszeiten vorhanden sind.

Für die Studieneingangsphase ist bereits vorgeschlagen worden, bevorzugt unbenotete Leistungsnachweise vorzusehen. Daraus folgt, dass insgesamt weniger Leistungsnachweise benotet werden sollen und diese sich eher auf das fortgeschrittene Studium konzentrieren.

Schließlich wird angeregt, bei der allgemein anzustrebenden größeren Vielfalt der Prüfungsformen verstärkt auch auf nicht termingebundene Prüfungsformen zurückzugreifen, um auf diese Weise individuelle Prüfungsplanungen zu erleichtern.

4.4
Übergang BA-MA

Der Übergang vom BA- zum MA-Studium wirft nicht unerhebliche praktische Probleme auf. Diese rühren daher, dass zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses (15. Juli für ein Wintersemester, 15. Januar für ein Sommersemester) viele der in den Master strebenden Bachelorstudierenden ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben oder zumindest noch nicht über ihre Abschlussnote oder ihr Zeugnis verfügen. Mögliche Zeitverluste beim Übergang können dadurch noch verstärkt werden, dass viele MA-Studiengänge nur zum Wintersemester starten; dies wird - auch wenn es grundsätzlich wünschenswert wäre, dass MA-Studiengänge in jedem Semester begonnen werden können - aus Ressourcengründen häufig nicht vermeidbar sein. Soweit hier unnötige Erschwernisse und Verzögerungen auftreten, sind diese sowohl aus Sicht der Politik und der Universität wie auch aus Sicht der einzelnen Studierenden unerwünscht; alle Beteiligten eint das Ziel der Ermöglichung eines zügigen Studienabschlusses. Deshalb ist es geboten, nach möglichen verfahrensmäßigen Erleichterungen zu suchen.

Als solche kommen grundsätzlich verschiedene Maßnahmen in Betracht:

-
Eine erste Hilfe könnte es sein, Studierenden, denen nur noch ein Leistungsnachweis (z.B. Klausur)  zum Abschluss ihres Studiums fehlt und die längere Zeit (ein Semester oder Jahr) bis zu einer Wiederholungsmöglichkeit warten müssten, die Möglichkeit einer alternativen Leistungserbringung (z.B. mündliche Prüfung) einzuräumen.

-
Eine Erleichterung kann zunächst in der Möglichkeit liegen, bereits im BA-Studium Leistungen des MA-Studiums im Wege des sogenannten „Vorstudierens“ zu erbringen, wie das bereits derzeit in den M.Ed.-Studiengängen (im Umfang von 15 LP bei einem zweisemestrigen M.Ed.- und 30 LP bei einem viersemestrigen M.Ed.-Studiengang) vorgesehen ist. Eine entsprechende Möglichkeit könnte auch in sonstigen MA-Studiengängen (allerdings insbesondere in zulassungsbeschränkten Studiengängen unter Beachtung von kapazitär begründeten Beschränkungen) im Umfang von bis zu 30 LP vorgesehen werden. Studierende müssen sich allerdings bewusst sein, dass sie hier auf eigenes Risiko vorstudieren, da die erworbenen Leistungspunkte wertlos bleiben, wenn später keine Zulassung zum angestrebten MA-Studiengang erfolgt.

-
Weiter besteht die Möglichkeit der Zulassung zu MA-Studiengängen unter Rückgriff auf vorläufige Zeugnisse. § 4 Abs. 6 HRZG (2008) lässt – in einer freilich in der praktischen Anwendung nicht ganz unproblematischen Regelung – bereits heute die Bewerbung auf der Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses zu.

-
Wenn Studierende ein Semester auf den Beginn des Masterstudiums warten müssen, könnte eine weitere Möglichkeit darin liegen, ihnen bei der Zulassung die Einstufung in das 2. Fachsemester zu gewähren, sofern es freie Plätze in dem MA-Studiengang gibt. Das könnte in der Sache etwa in Betracht kommen, wenn die Studierenden im Wege des Vorstudierens bereits mindestens 20 LP im jeweiligen MA-Studiengang erworben haben.

-
Schließlich ist bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen die in § 49 Abs. 7 S. 4 HG eröffnete Möglichkeit zu erwägen, in Ausnahmefällen die Studienaufnahme bereits vor Erwerb der regulären Zugangsvoraussetzung (BA-Abschluss) zuzulassen, wenn deren Erwerb binnen eines Jahres nachgewiesen wird. Eine solche Zulassung zu MA-Studiengängen unter Vorbehalt könnte in der Sache etwa vertretbar sein, wenn bis zum Abschluss des BA-Studiums maximal 15 Leistungspunkte fehlen und glaubhaft gemacht werden kann, dass die fehlenden Leistungspunkte im kommenden Semester erworben werden können; gelingt dies bis zum Semesterende nicht, wäre eine Rückmeldung in das zweite Mastersemester nicht möglich.

Die Inanspruchnahme dieser Instrumente wird im einzelnen sorgfältiger, auch nach verschiedenen Konstellationen (insbes. im Hinblick auf eventuelle Zulassungsbeschränkungen von Masterstudiengängen) differenzierender Prüfung bedürfen. Die Projektgruppe regt im Interesse der Erleichterung und Beschleunigung des BA-MA-Übergangs eine solche Prüfung und nach Möglichkeit den verstärkten Einsatz der genannten Instrumente an.
